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Ii>

Werner Schulblatt.
Eilst er Jahrgang

Bern Tamstag den 11. Mai. 1878.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blatt kostet sranko dnrch die gain,e êchweiz jährlich Fr. 5. 2tt. halbjährlich Fr. 'T 7«».^ Bestellimgen

nehmen alle Postämter an, außerdem die Expédiât und die Redaktion. — Einrückungsgebühr: Tie zweispaltige Petitzeile oder deren Raum 15 Tl.

Bundesgesetz betr. den Primarschulunterricht.
iEntwnrs von Bundesrat!) N. Troz.i

I. Leitung der Schulen.
Art. 1. Die Kantone sorgen für den Primarunlerricht

gemäß den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes.

An. S Der Primarnnterricht steht ausschließlich unter
staatlicher Leitung. Jede Schule soll wenigstens ein Mal jährlich
dnrch einen Abgeordneten der kantonalen Oberbehörde genau
inspizirt werden. In jeder Gemeinde wird eine Schnlkom-
mission gewählt, welche über den Gang der Schule zu wachen
hat. Die Befugnisse dieser Kommission können auch durch den

Gcmeinderath ausgeübt werden.
Art. 3. Es sotl ein eidgenössisches Bürean für das

UnterrichlSwescn errichtet werden unter der Leitung des Depar-
tement des Innern, welches den Zweck hat, die pädagogischen und
garistischen Nachrichten, welche ans den Stand des Primarunter-
richts in den Kantonen Bezug haben, zu sammeln und jährliche
Berichte hierüber zu veröffentlichen. hSonst nichts? D- R.)
kl. Organisation und Dauer des Unterrichts.

Art. 4. Der Primarnnterricht ist für jeden Bürger
unerläßlich und obligatorisch. In den öffentlichen Schulen ist
er unentgeltlich vom Beginn des Wintersemesters 1879 bis
188« » an.

Art. 5. Der Primarnnterricht soll für jedes Kind eine

Dauer von wenigstens 9 Jahren haben. Diese Dauer kann
jedoch in zwei Perioden getheilt werden. Die erste umfaßt
wenigstens 0 Jahre: während derselben ist der tägliche Besuch
aller Schulstunden obligatorisch. Die zweite umfaßt den Rest
der Dauer des Primarnnterrichts, während welcher die Zahl
der Unterrichtsstunden für diejenigen Schüler herabgemindert
werden kann, welche während der ersten Periode gute Fortschritte
gemacht haben. (Wie weit „herabgemindert"?! D. R.)

Art. 0. Jede Gemeinde soll entweder für sich allein oder
in Verbindung mit andern eine Schule halten, welche, die
Ferien ausgenommen, während des ganzen Jahres geöffnet ist.
Eine Ortschaft, welche von der Hanptschule entfernt ist, und
wenigstens 15 Kinder zählt, die während der rauhen Jahres-
zeit dieselbe nicht rcgelinäßig besuchen können, ist verpflichtet,
eine Winterschnle einzurichten.

Art. 7. Jede Gemeindcschule muß jährlich wenigstens 40
Wochen und wöchentlich wenigstens 24 Stunden geöffnet sein.
Dispens vom Schulbesuch für gewisse Landhrbeiten kann nur
Kindern gewährt werden, die über 12 Jahre alt sind, jedoch
unter der Bedingung, daß sie entsprechende Fortschritte gemacht
haben.

Art. 8. Der Besuch der Schule ist sowohl von der lokalen
Schulkommission, als auch von der kantonalen Behörde strenge

zu kontroliren. Zu diesem Zwecke muß vom Vehrer ein tag-
liches Absenzenregister geführt werden. Als begründete Absei,zen

gelten nur solche, welche verursacht sind durch: Krankheit des

SchülerS; eine schwere Krankheit oder ein Todesfall in der

Familie oder endlich gewisse ausnahmsweise Verhältnisse, worüber

die Schnlkommission zu entscheiden hat. Die unbegründeten

Absenzcn haben vorerst eine Anzeige und Verwarnung an die

Eltern zur Folge: wenn sie sich erneuern, eine Geldbuße, welche

im Wiederholungsfälle wenigstens zu verdoppeln ist. Bei mehr-

fachen Wiederholungen können die betreffenden Eltern zu Ge-

sängnißstrase vernrtheilt werden.

III. Lchrgegen stünde und Lehrmittel.
Art. 9. Die obligatorischen Nhrgegcnstände sind:

1. Die Muttersprache «Pesen, Schreiben, Aufsatz j:
2. Kopfrechnen und Ziffcrrechnen zdie 4 Spezies mit den

Dezimalbrüchen und die verschiedenen Anwendungen der

Regel-de-tri) ;

3. Geographie l>nit den Grundbegriffen der Kosmographie) ;

4. Schweizergeschichte und Versassnngsknndc:
5. Linearzeichncn;
«k. Gesang;
7. Einige Kenntnisse ans der GesnndheitSlehre und der

-Naturgeschichte ssowie auch der Landwirthschaft für acker-

bantreibcnde Gegenden) ;

8. Für die Mädchen die weiblichen Handarbeiten.

Art. 10. Der Bnudesrath kann ein Minimum der

Kenntnisse festsetzen, welche jedes Kind in der Primärschule sich

erwerben muß.
Art. 11. Die öffentlichen Schulen sollen von den An-

Hängern aller Konsessionen besucht werden können, ohne daß sie

aus irgend eine Weise in ihrer Glaubens- und Gewissensfreiheit
beeinträchtigt werden. Aus diesem Grunde darf der konfessionelle

Unterricht in den öffentlichen Schulen nicht obligatorisch gemacht

werden; der Stundenplan ist daher stets so festzusetzen, daß

dieser Unterricht den regelmäßigen Gang der Schule nicht stört.
Was die übrigen Fächer betrifft, ist jedes Lehrbuch und jeder

Unterricht, welcher denselben einen konfessionellen Eharakter
verleihen könnte, strengstens ausgeschlossen.

Art. 12. Die Lehrmittel unterliegen der Genehmigung
der staatlichen Behörden. Die Bnndesbehörde hat das Recht,

dieselben zu jederzeit zu prüfen.

IV. Ges n n d heitsver hältu is se der Schulen.
Art. 13. Die Schnlhäuser sind reinlich und sauber zu

halten; die Zimmer müssen hinlänglich geräumig sein und

gelüftet werden können. Tische und Bänke müssen ihrem
Zwecke entsprechend konstruirt sein. Die Kantone sind anzu-
halten, daß sie diesen Vorschriften in jeder Hinsicht nachkommen.
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Art. 14. Die lokale Schnlkommission ist verpflichtet, nach

Möglichkeit auch far den Unterricht solcher Kinder zu sorgen,
die wegen körperlichen Gebrechen oder andern wichtigen Granden
die Schule nicht bestachen können. Kinder, welche von ansteckenden

Krankheiten befallen find, müssen vom Schulbesuch diSpeniirt
werden.

Art. 19. Der Turnunterricht in den Primärschulen wird
dnrch eine spezielle eidgenössische Verordnung geregelt.

V. 1' eh rer p e r s o n a l.

Art. U1. 'Niemand kann Priinarnnterricht ertheilen, der

nicht im Besitz eines Patentes ist, welches ihm von der kau-
tonalen Behörde infolge eines theoretischen nnd praktischen

Examens ausgestellt worden ist. Der Bnndesrath kann, wenn
es nöthig befanden wird, für diese Prüfungen ein einheitliches
Programm aufstellen. Der Bund behalt sich vor, für die

ganze Schweiz gültige Parente anzuordnen.
Art. 17. Der Bund wirb sich am die Heranbildung der

Primarlehrer nnd Primarlehrerinnen annehmen, sei es, daß

er ein Lehrerseminar gründet, sei es, daß er ein Einvernehmen
zwischen den Direktoren der bestehenden Seminare herstellt.

Art. 1>t. Ein BnndeSgesetz soll das Minimum der Ge-
halte der Primarlehrer festsetzen.

Art. 19. Ausgenommen bei der periodischen Wiederwahl
kann ein Lehrer abgesetzt werden nur durch die kantonale Re-
giernng nnd in Folge eines nach Anhörung beider Parteien
gefüllten Urtheiles, wobei die lota e Schnlkommission sowohl
als auch der kantonale Ichulinspekror nnd der betreffende Lehrer
selbü angehört werden sollen. Das NeknrSrecht an die Bundes-
behörde gegen die kantonale Entscheidung bleibt vorbehalten.

VI. Privat s chule n.

Art. Ast. Dieselben haben sich allen Anforderungen zu
unterziehen, welche an die öffentlichen Schulen gestellt werden
und stehen unter der Leitung nnd Ueberwachnng der staatlichen
Behörden.

Art. 21. Die Eltern haben das Recht, ihre Kinder
innerhalb ihrer Familien unterrichten zu lassen; jedoch haben
sie der Schnlkommission den Beweis zu liefern, daß dieser

Unterricht auch wirklich genügend ist.

Art. 22. Die kantonale Behörde oder die Schnlkommission
kann jedes Kind, daS einen ungenügenden Privatunterricht erhält,
zwingen, wieder die öffentliche Schule zu besuchen. Außerdem
kann sie jede Privatschnle schließen lassen, welche sich beharrlich
mir den Bestimmungen des gegenwartigen Gesetzes in Wieder-
sprnch setzt.

Vil. S chlnßb e sti m m u n g e n.

Art. Ast. Den Kantonen wird eine Frist von zwei Iahren
gewährt, nm ihre Gesetze und Perordnnngen mir dem gegen-
wärtigen Gesetze in Uebereinstimmung zu bringen. Nach Ablauf
dieses Termins wird der Bnndesrath gegenüber den säumigen
Kantonen die ihm nöthig scheinenden Maßregeln ergreifen.

Art. 24. Per Bundesrath ist beauftragt, dieses Gesetz

zu pnbliziren nnd den Zeitpunkt seines Inkrafttretens festzusetzen.

Was kann die Volksschule für die Pflege der Obst-
bäume thun?

I. In der heutigen Zeit, wo man mir gar zu gerne
allen Unterricht möglichst „praktisch" machen will, wo sich das

Streben nach dem Materiellen, oft unter Ausschließung des

ächt Schönen, sogar in alle Arten von Schulen einschleichen
möchte, pocht auch die Vaudwirlhschast an der Thüre der mo-
dernen Volksschule, nm ihre Zwecke kund zu thun und dieselben

befolgt zu wissen. Die Zeit will die Söhne nnd Töchtern der

tzandwirrhschaft so gut praktisch gebildet wissen, wie die Kinder

von andern GewerbSrichtnngen. Die Zeit verlangt aber nichts
NeneS in der Dorfschule, sondern will nur die natürlichen
Prinzipien der Pädagogik, die der Anschauung im natürlichen
Unterricht befolgt haben. Die Zeit will, daß der „Bauern-
junge" mit dem bei uns so arg vernachlässigten Obstbaue be-

kannl werde. Die Mädchen erhalten in der Arbeitsschule
Unterricht in der HanShaltnngsknnde, im Nähen nnd Stricken:
warum sollten denn die Knaben nicht auch praktische Anleitung
im Pflanzen, Setzen, Veredeln und Pflegen der Obstbäume
erhalten? Ob die Bestrebungen möglich nnd wie die Sache

erreicht werden könnte, wollen wir in folgenden Zeiten zu zeigen

versuchen.
2. Halten wir Umschau in unsern Obstbaumanlagen und

betrachten wir die Bäume im dermaligen Znstande, betrachten
wir die Art nnd Weise der Pflege der Obstbäume, schauen wir,
wie sich das Abgangsverhältniß alter Bäume zum Zuwachs-
Verhältniß junger Bäume verhält; so müssen wir gestehen, daß
noch lange nicht Alles ist, wie eS sein sollte und eben auch sein
könnte. Sehen wir, wie die jungen Vente so ungeschickt mit
den Bäumen umgehen, oder besser gesagt: sehen wir, wie die

Jugend fast dnrchgehends sich ganz nnd gar nichts nm die

Obstbäume bekümmert, oder höchstens nachrechnet, wie viele
Reiswellen man kommendes Jahr bei einer möglichst nnge-
schickten „Ansästung" der Bäume Heransschneiden könne; so

glaube ich, an die Schule die Aufforderung stellen zu dürfen,
dem jungen Landwirthe einige Kenntniß im Setzen und Pflegen
der Obstbänme geben zu müssen!

Da die Zeit der Volksschule schon karg zugemessen, nnd

dabei mit einer Masse von Lehrstoff beladen ist, so möchte ich

ernstlich warnen, ein neues Thema, etwa unter dem Namen
„Obstbanmknnde" einzuführen. — Gott bewahre!

Wie schön würden sich unsere Laudschnlhänser aber ans-

nehmen, wenn neben dem Turnplatz auch eine kleine Baum-
schule prangte, wo sich der Schüler während der freien Zeit
an den jungen selbstgepflanzten nnd selbstgepflegten Bäumen

freuen könnte! Würde es den einfachen Landmann nicht auch

freuen, wenn sein John aus der Schule heimkommend, sagen

könnte: Vater! jetzt sind die Bäume in der Baumschule zum
Versetzen geeignet, wo wollen wir jetzt auch eine Anzahl versetzen?

Die Erstellung einer einfachen Baumschule würde ohne

große Vernmständungen und Auslagen gemacht werden können.

Guter Wille eines Lehrers und bereitwilliges Entgegenkommen
der Gemeinde dnrch Verabsolgnng eines Stückes zweckdienlichen

Landes, wäre das ganze Ersorderniß.
Wäre dem Lehrer ein geeignetes Stückchen Land zur Be-

Nutzung angewiesen, so würde er am besten thun, wenn er an

einem schönen Winternachmittag, wo die Mädchen Arbeitsschule

haben, mit den ältern Knaben in den Wald zöge und vorerst
eine Anzahl Wildlinge graben würde. Dieß sollte den Ansaug
bilden nnd rasch zu einer Anzahl Bäume führen. Gleichzeitig

müßte mit der Ansaat begonnen werden.
Kernen zur Saat sind ja überall zu beziehen. Die Schüler

Hütten die angelegte Baumschule unter des Lehrers Aufsicht
selbst zu besorgen.

Zur geeigneten Zeit würden die Wildlinge veredelt, wobei

der Schüler erst nur zuschauen, später aber die Sache allein

vornehmen müßte.
Das Erziehen der Bäume aus Kernen ginge mit dieser

Arbeit Hand in Hand und der Behandlung nnd Veredlung

folgte das Versetzen der Bäume, der Baumschnitt nnd an-
schließend das rationelle Baumpntzen :c. :c.

Ans solche Weise würde man leicht zu jungen Bäumen
kommen, nnd — was die Hauptsache ist — die jungen Vente

würden so zu einer Kenntniß des Obstbaues gelangen, die sie

dnrch Theorie nicht erlangen würden. Die Freude am Obll-
baue würde bei ihnen in Fleisch nnd Blut übergehen, was für
das spätere Veben von enormer Bedeutung wäre.



3. Aber nicht nur durch Anleitung zum Setzen und Ver-
edeln der Bäume wünsche ich diesen krustigen Hebel zur För-
derung des Obstbaues in Anwendung zu bringen; es ist mir
von sehr großer Bedeutung, daß man die Jugend mit der

rationellen Pflege älterer Bäume bekannt macht. Ein Gang
in den Obstgarten neben dem Ichulhause und unmittelbares
Betrachten von der Pflege bedürftiger oder gut gepflegter Bäume
nach Anleitung des Lehrers. aufmerksam machen ans die Folgen
schlechter Pflege und Mangel an Düngung :c. würde beim

Schüler ein bleibendes praktisches Eigenthum bilden. Ein solcher

Unterricht wäre auch geistig frischer, praktisch, von bedeutendem

Erfolge, als eine doppelt so lange theoretische Erörterung im
staubigen Schulzimmer, oft noch beim Mangel von guten
Veranschaulichungsmilteln.

Jeder Lehrer sollte es sich zur Ehre gereichen lassen, auf
angegebene Weise deu Obstbau heben zu helfen.

Probiere man die Jache vorerst nur im Kleinen und mau
wird sich überzeugen, daß dieselbe gelingt. Das Thun nur
beglückt! Tägl. Anz. v. Thun.

An die löbl. Sektionsvorstände und Mitglieder des

Vereins bern. Mittelschullchrer.

Werthe Eo liegen!
Im Januar abhin unterbreitete der Zentralvorstand des

Vereins bern. Mittelschullehrer den Sektionen seine Vorschläge
betreffend Verhandlungsgegenstünde für die nächste Haupt-
Versammlung und den Ort der Zusammenkunst, mit Ersuchen,
Ansichten, Wünsche und allsällige anderweitige Borschläge bis
Ende März einreichen zu wollen. Unter'm 2. Mai versammelte
sich der Zentralvorstand zur definitiven Wahl der Themate auf
Grund der eingegangenen Sektionsbeschlüsse. Leider waren Ant-
Worten nur von den Sektionen Oberland, Emmenthal und Ober-
aargau eingegangen. Das vom Zentralvorstand seiner Zeit in
erster Linie vorgeschlagene Thema: „Revision des Unterrichts-
planes für die bern. Mittelschulen und Ausstellung allsälliger
Wünsche für eine künftige Revision des Sekundarschulgesetzes"
wurde nur von der Sektion Oberland adoptirt und zwar mit
dem Wunsche, es mochte zur Besprechung desselben eine außer-
ordentliche Versammlung während der Dauer der Zeichnungs-
ansstelluug in Thun veranstaltet werden. Emmenthal wünscht,
Neueustadt als Versammlungsort voraussetzend. Beschränkung
auf den angekündigten wissenschaftlichen Vortrag, und Ober-
aargau spricht sich ebenfalls für das zweite Thema aus. „weil
doch bis zur kantonalen Versammlung der neue Unterrichtsplan
noch nicht fertig vorliegen wird". Eine Diskussion über allfällige
Wünsche zur Revision des Sekundarschulgesetzes sei nicht aus-
geschlossen, falls man dieselbe für nöthig erachte. — Mit Rück-
ficht auf diese Kundgebungen und weil nach dem Gange, deu
die Revision des Unterrichtsplanes in der letzten Zeit genommen
hat und der Verzögerung, die diese Arbeit in der nächsten Zeit
voraussichtlich noch erleiden wird, der Zentralvorstand die von
der Sektion Oberaargau ausgesprochene Befürchtung theilt, so

glaubt derselbe, es könne von einer außerordentlichen Versamm-
lung im Laufe des Sommers wohl nicht die Rede sein. Er
sah sich deßhalb genöthigt, die freundliche Einladung nach Thun
abzulehnen, in Uebereinstimmung mit den Wünschen der andern
Sektionen au der ordentlichen Herbstkonferenz festzuhalten und
mit Rücksicht auf die beschränkte Zeit und die Wünschbarkeit,
daß gesellige Gemüthlichkeit dennoch Platz finde, den Vortrag
des Herrn Inspektor Landolt als einziges Hanpttraktandnm in
Aussicht zu nehmen. Der Tag der Zusammenkunft wird erst

später definitiv festgesetzt. — Die lit. SektionSvorstünde wollen

uns freundlichst gestatten. Ihnen statt durch besondere Zuschrift
aus diesem Wege von unsern Beschlüssen Kenntniß zu geben.

Mit kollegialischem Gruß
Bern, den 4. Mai 1878.

Namens des Zentralvorstandcs:
Präsident: A. Lüscher.

Sekretär: Hafer.

Schulnachrichten.
Bern. R e g i e r n n g s r a t h s - V e r h a n d l u n g e n.
Der Gemeinde Eourfaivre wird an den auf Fr. 15.5G)

angeschlagenen Umbau ihres Schulhauses ein Staatsbeitrag von
ô Prozent jener Summe zugesichert.

Dem an die Kantonsschnle in Pruntrut gewählten Herrn
Zwickel wird die Entlassung von seiner Lehrstelle an der Sekundär-
schule in Höchstetten in üblicher Weise ertheilt.

ES werden gewählt:
1) an die Kantonsschule in Pruntrut provisorisch: n. Zum

Klassenlehrer der 1. Klasse Hr. A. E. Marchand von Eonrt,
Oberlehrer in Münster; lo. zum Lehrer für Geschichte und

Geographie Hr. V. Hengy. der bisherige;
2> zum Lehrer an der Sekundärschule in Büren provisorisch:

Hr. I. Gempeler von Frutigen, der bisherige;
3) zum Lehrer an der Taubstummenanstalt in Frienisberg:

Hr. Friedr. Hachen in Rüeggisberg, patentirter Primarlehrer;
4) zum Lehrer an der Zwangsarbeitsanstalt in Thorberg:

Hr. I. I. Schwab von Kallnach in Hindelbank, patentirter
Primarlehrer.

Der Sekundärschule in Frutigen wird ans neue sechs Jahre
der Staatsbeitrag zuerkannt.

Zürich. In Wintert hur fand letzthin eine Zeichnungs-
ausstellung der Primärschulen und Mittelschulen des Bezirks
statt. Ein Korresp. des „Bund" sagt darüber: Es läßt sich

nicht läugnen, daß sehr große Fortschritte in diesem wichtigen
Unterrichtsfache gemacht worden sind. Insbesondere die Se-
kundarschulen unserer Stadt haben mit der am hiesigen Techni-
kum üblichen Lehrweise der rasch zum Ziele führenden Dar-
stellung mittelst Kohle sehr große Vortheile errungen. Die
Schüler werden angehalten, nach dem Modell zu zeichnen,

Vorlagen sind verbannt, und es ist sehr erfreulich, zu vernehmen,
mit wie großer Lust und mit wie großem Interesse die jungen
Leute die Wiedergabe der Körperlichkeit auf dem Papier betreiben.

Die Primärschulen begnügen sich vorläufig mit dem Um-
rißzeichnen nach der Vorlage oder im Klassenunterricht nach
der Wandtafel. Es wäre aber ganz gut ebenso thunlich, sobald

nur die Lehrkräfte richtig geschult sind, schon in der Primär-
schule mit den befähigteren Schülern nach dem Modell zu zeichnen.
Man muß die Anlage zu bilden suchen im Augenblick, da sie

an's Tageslicht treten will.
Die Auswahl von Modellen läßt noch zu wünschen übrig,

aber diesem Uebelstand ist leicht abzuhelfen; sowohl in Paris
durch die Drài oentrà, als auch in Wien durch das
Museum für Kunst und Industrie sind passende Modell-
sammlnngen für den Zeichnnngsnnterricht erstellt worden. In
Paris hat der Bildhauer Chedville 57 Modelle für den Ele-
mentarnnterricht angefertigt, welche mit ersten Preisen gekrönt
wurden. Selbige können zu dem mäßigen Preise von Fr. 5<>

dort selbst bezogen werden. Bei dem Aussuchen von Modellen
sind nicht nur die Bedürfnisse der Architektur, sondern auch

diejenigen der Industrie und der Handwerke in's Auge zu fassen.
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8ànIIiteratiii'.
Vii^esielits àer xv>m Limàs gestellten Vnt'eràerimcxen

an àas 8elmllnriieii, nn^esielits àer nun iii's Oelieii treten-
àen Iiiszielstieii àes Ouriieiis in àen Lrimnrscàiuleii imà
am-esielits àer neuesten IZeàelniugen 2iir Heliung àes

Ilnàelieiituriiens, mnelien rvir niitmeiìsam nul tolgencls

lurnliteratui'.
/»n VttccO-« ««ci Z/àcic/ce«. vun ,/, IVc/Aeier,

O nriiiiiszieOtor.
I. 'l'ii ni u. Da« Ourneii tun àie seelis ersten 8eliulsnlire.

8ieliente imverniiàerte ^.ullnge, 1873. Lreis Or. 2.
II. l'unii.. Dus Ouriieii à àas siebente, nelite imà neunte

8elmlzaìir. Oûiitìe uingeânclerte unà verbesserte Vut-
lasse. 1877. l'reis Or. 2. Drucle imà Verlag von
Or. 8elinltliess in ^iirieli.

Oie beiàen Olicile àieses Leliulturnbuelies sind, àer
erste 1876, àer ^iveits 1877 in uingeìinàerter unà ver-
besserter Vutlnge erseliienen. Oas FVeseiiîlielie, àas daran
geiinàert ivuràe. liesteilt buuptsiìcblieb ànrm, dass àer
Oebuugsstotk streng nietboàiseb nncli 8elml)alirer> nusge-
sebieàen unà georànet ist. Oie raseli ertblgte neue < siebente)
Vullnge àes ersten Olieils ist ein Lerveis, dass àie Oin-
ànàerungen gut aulgenonnnen ivoràen sin<l unà das Lneli
un seiner Iieiv-ilirten llrnuebbnrleeit geivonnen but.

Or. Oce«, Oirelstor àes Ournivesens in Oeizi^ig unà
luruinspeletor einesOlielles von 8aebsen. sziraeli sieb am
18. Okt. vorigen Onlires in àer Oe^irleslebrerleouterein: ^u
l?ivieleau in einein Vortrage „Der Vntbng àes Ournens nut
àeni Oaiiàc" tolgenàerninssen ülixr àiese Ournsebule nus:

..Oie ini vorigen unà in àiesein Inbre vollenàeìen
neuen Vutlngen àer iveitverlireiteten Ournsebule lur Ivnnben
unà Ilâàelien àes 8ebiveOers lVi//,/eier, àie seebste Vullnge
àes ersten unà àie tiintte Vutlnge àes ^iveiten Olieiles,
bnben sieb àureb eine ebenso besonnene ivie entsngenàe
Vrbeit àes Vertnssers in 8zirae!ie, O ebungsnusivnbl, Oest-
Stellung àer 75iele unà äussere ^.norànung so sebr àeni
geunbert. ivns ieb tür unser Onnà als ivünsebensivertb unà
nustübrbnr ernebtete. àn.ss ieb sie rvisàerum mit bestem
Oervisseii aïs Ontbgeber von bleibenàer Oreue unà 2uvsr-
lüssigbeit tür àie turnerisebe^Vnnàersebntt ins Onnà binnus
,-mzàelilen bnnn. Oür eine Reibe von ànbren braueben

ein nnàeres Oültsbuoli niebt: iveleber Oebrer àen
Inbnlt àieses Luelie.s so nncb unà nneb mit seinen Onnà-
sebülern àer Onuptsaebe nneb in àie IVirbliebbeit über-
trägt, unà dies ist, venn innn es niebt gnnu verbebrt
nntängt, nlleràings mit àer ^eit ^u erreieben, àer leistet
genug: unà ver ànbei niebt bis ausfiel bonunt, àer bnt
gleiebvobl keine vergeb! iebe Arbeit verriebtet; er ist
iveuigstens nut àer reebten Onbrstrnsse geblieben. Le-
nutzet ^uvörclerst àen FViiiter, in Iluse àen ersten Obeil
àieser Onrnsebule àurebxuseben, lassen 8ie àie Oelsgenbeit
nielit unbenutzt vorbeigeben, sieb über einzelnes Onver-
stnnàenes nutkukläreii, lesen 8ie im Vzcril àie ersten bunàert
8eiten noeli einmal nutmerbsain àureb unà geben 8ie àann,
ivenn àer Jini gebommen unà àie Lnume nusseblagen, mit
Oreunàigbeit an àie neue Onternebmungb'

i Oeutscbe Ourn^eitung.)
Ons ^Viener pnàagogisebe LIatt ,.Volbssebule^ sagt:
„Das Lueb veràient ivegen àer streng metboàiseben

Ontiviebelung unà Vnarànung der Oebungen, soivie vegen
àer vielen prabtiscben Vinbe àen Rnmen „Ournsebule"
jm ivnbren 8inne àes Wrtes. Os gebort ^u àen Lesten
àieses Oaebes nnà àie Ournlebrsr Oesterreiebs in àen

,,bern Olnsseu àer Volles- unà àen untern àer Aittelsebule

iveràen gut tbnn, ivenn sie àen Ournbetrieb nneb diesem
prabtiselien Luebe riebten." rn. n.

— 80. Promotion! —
(Ausgetreten im Frühling 1868.)

Freundschaft?- »nd Tezenninmescicr, Tamsta;i den âè. Mai 1878.
Margen? 10 Uhr, in der Wirthschaft Misch ler im Mattenhos bei Bern,
wozu sämmtliche Älassengcnossen, sowie unsere ehemaligen Zeminarlchrer auf'?
Wärmste eingeladen werden.

Für einen Referenten, welcher eine übersichtliche Tarstellnng der Erleb-
nisse unserer Promolionegcnossen bringen wird, ist gesorgt. Tahcngc Mit-
theilungen über die Schicksale der noch lebenden oder verstorbenen Miizöglinge
find sehr erwünscht und zu richten an Hrn. E. Liessen, i'ehrer in Bözingen.

Auf herzliche? Wiedersehen!

Im Namen mehrerer Promotionsgenossen:
G. Steffen, stehrer in Bözingen.
Z. Rohrbach, Lehrer in Neubau? bei Herzogenbnchsee.
Alb. Ztten, Lehrer in Thun.
U. Dürrenmatt, Lehrer in Thun.

Kreissynode Burgdorf.
Versammlung, den 25. Mai 1878, 9 Uhr Morgens, in der

Wirthschaft Eymann in Oberburg.
B e r h a n d I u u g e n.

1. Obligatorische Frage.
L. Vorirag über den „Trübsinn" Haller?.
Z. Vortrag über Rousseau.
4. Unvorhergesehene?.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein

Ter V o r st a n d.

Ausschreibung
Infolge Ablauf der provisorüchcn Anstellung des bi?herigen Titular?

wird hiemit die Stelle eine? tehrcr? an der gemischten Schule des resor-
mirten Schulkreise? Courtepin zur freien Bewerbung ausgeschrieben. Nindcr
zahl ci.ca 60. Besoldung, in Baar Fr. SW, nebst Woknung und Earlen,
Pflanzland und Holz. Termin zur Anmeldung, 23. Mai. Probelektion
vorbehalten. Bewerber wollen ihre Zeugnisse :e. einsenden an Hrn. Tber-
amtmann Bourgui in ZNurlen.

Stellvertretung.
Ter Unterzeichnete sucht aus EesundheitSrückfichtcn für lausendes

Sommersemester einen Stellvertreter für die Tberschnle Tbcrbipp.
Gottf. Mcycr, Icbrer

Lesebuch
für

schweizerische progiimnalien, Bezirks- und Sekundärschulen.
bearbeitet von

Ar. Gdinger,
Lehrer an der KantonSschulc in Bern.

Band I: für die untern Klassen. 33 Bogen stark, in Rück und
Eckleinwand gebunden Fr. 2. 50, in Rück- und Eckleder gebunden Fr. 2. 70.

Band II: für die obern Klaffen. 42 Bogen stark, in Rück- und
Eckleinwand gebunden Fr. 2. 60, in Rück- und Eckleder gebunden Fr. 2. 80.

Aus Wunsch sende ich Exemplare zur Einsicht und bin bei Einführung
gerne bereit, den Herren Lehrern Freiexemplare zu liesern.

Noch ersuche ich Sie, ihren Bedarf möglichst umgehend angeben zu
wollen, damit ich meine Vorräthe an gebundenen Exemplaren entsprechend

ergänzen kann.

B. F. Haller,
Verlagshandlung in Bern.

Mir Eltern!
Ter Direktor der Sekundärschule in In Haine bei Gens wünscht einige

Knaben, welche die französische Sprache erlernen »vollen, in Pension zu
nehmen. Familienleben. Für Referenzen wende man sich gefälligst an die

HH. Bodenheimer. RegierungSrath und Lüthi, Kantonsschullehrer in Bern,.

Verantwortliche Redaktion R. Scheuner. Sekundarlehrer in Thun. — Druck und Expedition: Z. Schmidt, Laupenstraße Nr. 171r, in Bern.


	

